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Verfahrensordnung
für die Schlichtung von Kundenbeschwerden 

im Bereich des Bundesverbandes Öffentlicher Banken
Deutschlands (VÖB)



I. ZULÄSSIGKEIT DES VERFAHRENS

(1) Beschwerdegegenstand

Gegenstand des Schlichtungsverfahrens können Be-
schwerden aller Art sein.2

Die Beschwerden müssen verbrauchertypisch sein,
d. h. der streitige Geschäftsvorfall darf nicht im Zu-
sammenhang mit der gewerblichen oder selbstständi-
gen beruflichen Tätigkeit des Kunden stehen. Diese
Einschränkung gilt nicht, wenn die Beschwerde einen
Sachverhalt betrifft, der sich aus der Anwendung der
§§ 675 a – 676 h Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) ergibt (Überweisungsrecht, Missbrauch
von Zahlungskarten).

Der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
(VÖB) hat zur Beilegung von Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen seinen Mitgliedsinstituten und deren
Kunden ein Schlichtungsverfahren vor einem Ombuds-
mann eingerichtet. Dieses wird bei Beschwerden ge-
gen Mitgliedsinstitute des VÖB (im Folgenden „Kredit-
institut“), die an dem Verfahren teilnehmen1, nach
Maßgabe dieser Verfahrensordnung durchgeführt wer-
den. 

1 Eine aktuelle Liste wird in der Beschwerdestelle geführt und auf
Anfrage interessierten Kunden zur Verfügung gestellt.

2 Hierunter fallen auch Beschwerden, die im Zusammenhang mit der
Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) zum Thema
„Girokonto für jedermann“ stehen.



II.VORVERFAHREN BEI DER 
KUNDENBESCHWERDESTELLE

(1) Kundenbeschwerdestelle

Der VÖB hat zur Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens eine Kundenbeschwerdestelle eingerichtet. Be-
schwerden sind schriftlich unter kurzer Schilderung des
Sachverhalts und unter Beifügung der zum Verständnis
und zur Prüfung erforderlichen Unterlagen an den
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zu richten. Der Kunde hat zu versichern, dass der Be-
schwerdegegenstand weder bei einem Gericht anhän-
gig ist noch in der Vergangenheit anhängig war, die
Streitigkeit nicht durch außergerichtlichen Vergleich
beigelegt ist, nicht bereits ein Antrag auf Prozesskos-
tenhilfe abgewiesen worden ist, weil die beabsichtigte
Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg bietet, und
die Angelegenheit nicht bereits Gegenstand eines
Schlichtungsvorschlags oder eines Schlichtungsverfah-
rens einer Schlichtungsstelle nach § 14 des Unterlas-
sungsklagengesetzes oder einer anderen Gütestelle,
die Streitbeilegung betreibt, ist oder in der Vergangen-
heit war.

(2) Mitteilung an den Kunden

Der Eingang der Beschwerde wird schriftlich bestätigt.
Dem Kunden wird mitgeteilt, ob sich das Kreditinstitut
dem Verfahren des VÖB angeschlossen hat. Gleichzeitig
wird er schriftlich durch Zusendung der Verfahrensord-
nung über den weiteren Verfahrensgang unterrichtet.
Der Kunde wird–soweit erforderlich–um Ergänzung sei-
nes Vortrages bzw. Vervollständigung seiner Unterlagen
gebeten. Es wird ihm in geeigneten Fällen Gelegenheit
gegeben, diese innerhalb eines Monats beizubringen.

(2) Ausnahmen

Ausgenommen ist eine Schlichtung, wenn

• der Beschwerdegegenstand bereits bei einem Ge-
richt anhängig ist, in der Vergangenheit anhängig
war oder von dem Kunden während des Schlich-
tungsverfahrens anhängig gemacht wird;

• die Streitigkeit durch außergerichtlichen Vergleich
beigelegt ist;

• ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abgewiesen wor-
den ist, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung kei-
ne Aussicht auf Erfolg bietet;

• die Angelegenheit bereits Gegenstand eines
Schlichtungsvorschlags oder eines Schlichtungsver-
fahrens einer Schlichtungsstelle nach § 14 des
Unterlassungsklagengesetzes oder einer anderen
Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt, ist oder in
der Vergangenheit war;

• der Anspruch bei Erhebung der Kundenbeschwerde
bereits verjährt war und das Kreditinstitut sich auf
Verjährung beruft;

• die Schlichtung die Klärung einer grundsätzlichen
Rechtsfrage beeinträchtigen würde;

• von dem Kunden eine Strafanzeige wegen des Be-
schwerdegegenstandes, der sich nicht auf den An-
wendungsbereich der §§ 675 a – 676 h Satz 1 BGB
bezieht, erstattet worden ist oder während des Ver-
fahrens erstattet wird.

(3) Beweisaufnahme

Eine Beschwerde ist auch unzulässig, wenn die Sach-
verhaltsaufklärung eine Beweisaufnahme erforderlich
machen würde, es sei denn, der Beweis kann durch
die Vorlage von Urkunden angetreten werden.



(3) Vorlage an Ombudsmann

Sofern das Kreditinstitut der Beschwerde nicht abhilft
oder sie sich nicht in sonstiger Weise erledigt, legt die
Kundenbeschwerdestelle diese nach Ablauf der Fristen
dem Ombudsmann vor. Dieser kann eine ergänzende
Stellungnahme oder Auskunft der Beteiligten einholen.
Eine Beweisaufnahme führt er nicht durch, es sei denn,
der Beweis kann durch die Vorlage von Urkunden ange-
treten werden. Die Entscheidungen des Ombuds-
manns ergehen grundsätzlich nach Aktenlage. Der Om-
budsmann kann die Parteien auch mündlich anhören.

(4) Schlichtungsvorschlag

Bei zulässigen Beschwerden unterbreitet der Ombuds-
mann schriftlich einen Vorschlag, wie die Beschwerde
aufgrund der Rechtslage unter Berücksichtigung von
Treu und Glauben angemessen beigelegt werden kann
(Schlichtungsvorschlag). Bei Beschwerden von Kun-
den, dass das Kreditinstitut ihnen kein Girokonto ein-
gerichtet hat, beschränkt sich der Schlichtungsvor-
schlag auf die Feststellung, ob das Kreditinstitut die
Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses (ZKA)
zum Thema „Girokonto für jedermann“ beachtet hat.
Der Schlichtungsvorschlag enthält eine kurze und ver-
ständliche Begründung. Er wird dem Kunden und dem
Kreditinstitut zugeleitet. Beide Beteiligten haben die
Möglichkeit, dem Ombudsmann binnen sechs Wochen
ab Zugang schriftlich zu Händen der Kundenbeschwer-
destelle mitzuteilen, ob sie den Vorschlag annehmen.
Sollten die Beteiligten ihr Einverständnis innerhalb die-
ser Frist nicht erklären, wird davon ausgegangen, dass
sie den Schlichtungsvorschlag ablehnen. Nach Ablauf
der sechs Wochen teilt die Kundenbeschwerdestelle
den Beteiligten das Ergebnis mit. Mit dieser Mitteilung
ist das Schlichtungsverfahren beendet.

Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht nach und
lässt sich der Gegenstand der Beschwerde aus seiner
Schilderung und den vorgelegten Unterlagen nicht ab-
leiten, kann das Schlichtungsverfahren nicht durchge-
führt werden. Die Kundenbeschwerdestelle teilt dies
dem Kunden mit. 

(3) Unzuständigkeit der Kundenbeschwerdestelle

Ist die Kundenbeschwerdestelle nicht zuständig, wird
die Beschwerde bei gleichzeitiger Benachrichtigung
des Kunden an die zuständige Schlichtungsstelle – so-
weit vorhanden – abgegeben.

III. SCHLICHTUNGSVERFAHREN BEIM
OMBUDSMANN

(1) Prüfung der Zulässigkeit

Hält die Kundenbeschwerdestelle die Beschwerde ge-
mäß Nummer I Abs. 2 dieser Verfahrensordnung für
unzulässig, legt sie die Beschwerde dem Ombuds-
mann zur Prüfung der Zulässigkeit vor. Teilt der Om-
budsmann die Auffassung der Kundenbeschwerdestel-
le, erhält der Kunde einen entsprechenden schriftlichen
Bescheid über die Unzulässigkeit der Beschwerde. Ist
die Beschwerde nach Auffassung des Ombudsmannes
zulässig, wird das Schlichtungsverfahren durchgeführt.

(2) Stellungnahme des Kreditinstituts

Handelt es sich um eine zulässige Beschwerde, wird
diese von der Kundenbeschwerdestelle dem betroffe-
nen Kreditinstitut zur Stellungnahme zugeleitet. Das
Kreditinstitut hat innerhalb eines Monats ab Zugang
Stellung zu nehmen. Soweit erforderlich kann eine
Nachfrist von einem weiteren Monat eingeräumt wer-
den. Die Stellungnahme des Kreditinstituts wird dem
Kunden zugeleitet. Dieser kann sich innerhalb eines
Monats ab Zugang hierzu äußern.



IV. BESTELLUNG DES OMBUDSMANNS

(1) Verfahren

Der Ombudsmann wird vom Vorstand des VÖB auf
Vorschlag der Geschäftsführung für die Dauer von drei
Jahren bestellt. Die Bestellung kann wiederholt wer-
den. Vor seiner Bestellung teilt der VÖB dem Verbrau-
cherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) den Namen
und den beruflichen Werdegang der als Ombudsmann
vorgesehenen Person mit. Tatsachen, welche die Qua-
lifikation oder Unparteilichkeit des vorgesehenen Om-
budsmanns in Frage stellen, sind vom VZBV innerhalb
von zwei Monaten schriftlich vorzutragen. Der Om-
budsmann ist in dieser Eigenschaft unabhängig und an
Weisungen nicht gebunden.

(2) Qualifikation

Der Ombudsmann muss die Befähigung zum Richter-
amt haben und darf in den letzten drei Jahren vor sei-
ner Bestellung nicht beim VÖB oder einem verbands-
angehörigen Kreditinstitut beschäftigt gewesen sein.
Er darf nicht in Streitfällen tätig werden, an deren Ab-
wicklung er selbst beteiligt war. In solchen Streitfällen
entscheidet seine Vertretung.

(3) Abberufung

Der Ombudsmann kann von seinem Amt nur abberu-
fen werden, wenn Tatsachen vorliegen, die eine unab-
hängige Erledigung der Schlichtertätigkeit nicht mehr
erwarten lassen, wenn er nicht nur vorübergehend an
der Wahrnehmung seines Amts gehindert ist oder
wenn ein vergleichbar wichtiger Grund gegeben ist.

(4) Vertreter

Gleichzeitig mit der Bestellung des Ombudsmanns
wird ein Vertreter bestellt. Für den Vertreter gelten die
o. g. Voraussetzungen entsprechend. Werden mehrere
Ombudsmänner bestellt, wird die Geschäftsverteilung
vor jedem Geschäftsjahr von der Geschäftsführung des
VÖB festgelegt. Eine Änderung der Geschäftsvertei-
lung ist während des Geschäftsjahres nur aus beson-
derem Grund zulässig.

(5) Nichtannahme des Schlichtungsvorschlags

Kommt es nicht zu einer Einigung der Beteiligten über
den Schlichtungsvorschlag, ist die Mitteilung über das
Ergebnis des Schlichtungsverfahrens gleichzeitig eine
„Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsver-
such nach § 15 a Abs. 3 Satz 3 EG-ZPO“. Dies wird auf
der Mitteilung ausdrücklich vermerkt. 

Bei Nichtannahme hat der Schlichtungsvorschlag we-
der für den Kunden noch für das betroffene Kreditinsti-
tut bindende Wirkung. Beiden Beteiligten steht der
Weg zu den ordentlichen Gerichten offen. Hierauf wer-
den die Beteiligten ausdrücklich hingewiesen.



V. HEMMUNG DER VERJÄHRUNG

Für die Dauer des Verfahrens (Vorverfahren, Schlich-
tungsverfahren) gilt die Verjährung für die Ansprüche
des Kunden als gehemmt.

VI.VERTRAULICHKEIT

Die Mitarbeiter der Kundenbeschwerdestelle und der
Ombudsmann sowie sein Vertreter sind über alle ihnen
im Rahmen des Verfahrens über die Beteiligten be-
kannt gewordenen Tatsachen und Wertungen zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.

VII. AUFWENDUNGEN

Das Verfahren ist für den Kunden kostenfrei. Auslagen
werden nicht erstattet. Sofern sich der Kunde in dem
Verfahren vertreten lässt, trägt er die Kosten seines
Vertreters selbst.

VIII.TÄTIGKEITSBERICHT

Die Kundenbeschwerdestelle veröffentlicht jährlich
einen Tätigkeitsbericht.


